
Bekanntmachung der Wahlleitung im Amtsbereich Neverin  
 
 
Gemäß § 9 Abs. 3 Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V (LKWG M-V) wird die kommunale 
Wahlleitung und deren Stellvertretung von den Vertretungen gewählt und öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Neverin hat auf seiner Sitzung am 22.02.2024 Herrn Nils Alexander als 
Gemeindewahlleiter und Frau Tina Greeck als stellvertretende Gemeindewahlleiterin gewählt. 
 
 
Neverin, 25.03.2024 
 
 
gez. Enthaler 
Amtsvorsteher 


